
 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 22.10.2021 
 SR/BeVoSr/535/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

09.11.2021 Ö 

Hauptausschuss 29.11.2021 Ö 

Stadtvertretung 13.12.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Köpcke, Peter  FB/Aktenzeichen: RZWB-83 
 
 

Wirtschaftsplan 2022: Zusammenstellung gem. § 12 EigVO 
der RZ-WB für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
Zielsetzung: 
Beschlussfassung über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO) 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
 
„Die als Anlage beigefügte Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das 
Wirtschaftsjahr 2022 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) wird 
beschlossen.“  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 22.10.2021 
Köpcke, Peter am 21.10.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Unter dem vorangegangenen Beratungspunkt wurde der Wirtschaftsplan 2022 
insgesamt vorgelegt. Über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist ein gesonderter (Satzungs-)Beschluss 
erforderlich. Im Übrigen wird auf die Sachverhaltsdarstellung zum Wirtschaftsplan 
2022 hingewiesen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Wirtschaftsplan 2022   
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Zusammenstellung nach § 12 abs. 1 EigVO 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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